
I. Geltung und Vertragsschluss
1. Diese Liefer- und Montagebedingungen gelten für unsere sämtli-
chen Leistungen im Rahmen laufender Geschäftsbeziehun-gen, auch
für zukünftige, selbst wenn diese Liefer- und Montagebedingungen
nicht mehr ausdrücklich vereinbart werden. Ergänzend gilt unser
Preisverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung.
2. Unsere Liefer- und Montagebedingungen gelten ausschließlich; ent-
gegenstehende oder von unseren Liefer- und Montagebedingungen
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es
sein denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Liefer- und Montagebedingungen gelten auch dann, wenn wir
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Liefer- und Montage-
bedingungen abweichenden Bedingungen des Bestellers die Lieferung
bzw. Leistung an den Besteller vorbehaltlos durchführen.
3. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch
unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.
4. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag
schriftlich niedergelegt.
5. Unsere Erfüllung des Vertrages bezüglich derjenigen Lieferteile, die
von staatlichen Exportvorschriften erfasst werden, steht unter dem
Vorbehalt, dass uns die erforderlichen Genehmigun-gen erteilt werden.
6. Von uns übergebene Unterlagen und gemachte Angaben, wie Ab-
bildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, sind nur verbind-
lich, soweit wir diese ausdrücklich als Vertragsbestandteil aufführen
bzw. ausdrücklich auf diese Bezug nehmen.
7. An Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Dokumentationen
u.ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art - auch in elek-
tronischer Form - behalten wir uns unsere Eigentums- und Urheber-
rechte vor; sie dürfen Dritten nicht ohne unsere vorherige schriftliche
Zustimmung zugänglich gemacht werden.
8. Die Schriftform kann weder durch die einfache elektronische Form
noch durch die qualifizierte elektronische Form ersetzt werden.
9. Diese Liefer- und Montagebedingungen gelten nur gegenüber
Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

II. Preise und Zahlung
1. Unsere Preise gelten ab Werk zuzüglich Verpackung, Verladung und
Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
a. Bei Lieferungen innerhalb der Europäischen Union hat der Besteller
zum Nachweis seiner Befreiung von der Umsatzsteuer seine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer rechtzeitig vor dem vertraglich verein-
barten Liefertermin mitzuteilen. Im Falle des Unterbleibens der recht-
zeitigen und vollständigen Mitteilung behalten wir uns die Berechnung
der jeweils geltenden Umsatz-steuer vor.
b. Bei Lieferungen außerhalb der Europäischen Union sind wir berech-
tigt, die gesetzliche Umsatzsteuer nach zu berechnen, wenn uns der
Besteller nicht innerhalb eines Monats nach jeweiligem Versand einen
Ausfuhrnachweis zuschickt.
2. Kostenvoranschläge sind nur in Schriftform bindend.
3. Soweit nicht anders vereinbart, hat der Besteller Zahlungen wie
folgt zu leisten:
a. Hat der Besteller seinen Sitz innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland:
35% Anzahlung bei Auftragserteilung,
35% 3 Monate nach Auftragserteilung
30% bei Versandbereitschaftsmeldung
b. Hat der Besteller seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union:
1/3 Anzahlung bei Auftragserteilung,
2/3 durch unwiderrufliches, bankbestätigtes, zu unseren Gunsten zu
eröffnendes Akkreditiv mit Zahlungsort Dormagen, das gegen Versand-
dokumente bzw., falls sich der Versand aus von uns nicht zu vertre-
tenden Umständen verzögert, Lagerhausquittung und Handelsrechnung
zahlbar ist. Bank- und Bestätigungskosten gehen zu Lasten des
Bestellers.
4. Montagen, Reparaturen und sonstige Dienstleistungen werden zu
den jeweils gültigen Verrechnungssätzen, welche bei uns angefordert
werden können, abgerechnet. Für Arbeiten außerhalb normaler Arbeits-
zeiten werden Zuschläge erhoben. Reise- und Wartezeiten gelten als
Arbeitszeit.
5. Zahlungen sind ohne jeden Abzug auf eines unserer Konten zu leisten.
6. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns
anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechtes insoweit befugt, als sein Gegenan-spruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
7. Zahlungen des Bestellers werden mit Zugang unserer Rechnung
fällig und sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Zugang zahlbar.

III. Lieferung, Gefahrenübergang, Entgegennahme
1. Wir behalten uns zumutbare Teillieferungen und Teilrechnungen vor.
2. Lieferungen erfolgen ab Werk, soweit nicht anders vereinbart, ab
Herstellungsort.
3. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahr-
übergang maßgebend. Hat der Besteller den Transport der Sache 
vom Herstellungsort zur Verwendungsstelle über-nommen, trägt der

Besteller für die Dauer des Transports die Gefahr.
4. Die Regelungen über den Gefahrübergang gelten auch, wenn Teil-
lieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen übernommen
haben.
5. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme
infolge von Umständen, die uns nicht zuzurechnen sind, geht die
Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft
auf den Besteller über. Wir verpflichten uns, vom Besteller verlangte
Versicherungen auf dessen Kosten abzuschließen.
6. Der Besteller darf die Entgegennahme der Lieferung bei unwesentli-
chen Mängeln und Mengenabweichungen, unbeschadet seiner Rechte
aus Abschnitt IX, nicht verweigern.

IV. Eigentumsvorbehalt
1. Das Eigentum an Liefergegenständen geht erst nach vollständiger
Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus
den laufenden Geschäftsbeziehungen auf den Besteller über. Soweit
die Gültigkeit des Eigentumsvorbehalts im Bestimmungsland an be-
sondere Voraussetzungen oder besonde-re Formvorschriften geknüpft
ist, hat der Besteller für deren Erfüllung Sorge zu tragen.
2. Der Besteller darf den Liefergegenstand vor Eigentumsübergang
weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen
sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat
uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt.
Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Weder die Geltend-
machung des Eigentumsvorbehalts noch die Pfändung des Liefer-
gegenstandes durch uns gelten als Rücktritt.
4. Ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Bestellers berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten 
und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.
5. Hat der Besteller seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, 
so gilt ergänzend:
a. Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen vor, bis
unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der laufenden
Geschäftsverbindung befriedigt sind.
b. Der Besteller ist berechtigt, unter Eigentumsvorbehalt stehende
Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern.
Er hat die Liefergegenstände unter Eigentumsvorbehalt weiterzuver-
äußern, wenn die Liefergegenstände vom Dritterwerber nicht sofort
vollständig bezahlt werden. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung
entfällt bei Zahlungsverzug des Bestellers. Der Besteller tritt schon
jetzt zur Sicherung unserer Forderungen die aus der Weiterveräußer-
ung oder einem sonstigen Rechtsgrund entstehenden Forderungen an
uns ab. Im Fall der Verarbeitung von Vorbehaltssachen und daraus
entstehendem Miteigentum erfasst die Abtretung nur den unserem
Miteigentum entsprechenden Forderungsanteil.
c. Zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen bleibt der
Besteller auch nach der Abtretung solange ermächtigt, wie er seinen
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber vertragsgemäß nachkommt.
Wir können jederzeit verlangen, dass der Besteller uns die abgetrete-
nen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörenden Unterlagen aus-
händigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt.
d. Die Verarbeitung von Vorbehaltsware wird durch den Besteller stets
für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen, nicht in
unserem Eigentum stehenden Gegenstän-den verarbeitet, so erwerben
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Werden unsere Waren mit
anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache ver-
bunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt
als vereinbart, dass der Besteller uns anteilig Miteigentum überträgt,
soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigen-
tum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung bzw. Ver-
bindung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die
Vorbehaltsware. 
e. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung des Liefergegen-
standes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
f. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit
freizugeben, als ihr Rechnungswert unsere noch offenen (Rest-)
Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10% übersteigt;
die Auswahl der freizugebenden Sicherhei-ten obliegt uns.

V. Mitwirkungspflichten des Bestellers
1. Der Besteller hat auf seine Kosten und Gefahr zu übernehmen bzw.
rechtzeitig bereitzustellen:
a. Hilfsmannschaften, wie Handlanger und Fachkräfte in der vom
Lieferanten für erforderlich erachteten Zahl. Diese Hilfsmannschaften
stehen den vom Lieferanten gestellten Fachkräften für die gesamte
Dauer der Montage und Inbetriebnahme sowie Überwachung der Anlage
zur Verfügung und haben deren Anordnungen Folge zu leisten. Der
Besteller haftet für diesen Personenkreis allein und stellt den
Lieferanten insoweit von allen Ansprüchen frei.
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b. alle Erd-, Bettungs-, Bau- und Gerüstarbeiten einschließlich der
dazu benötigten Baustoffe; 
c. die zur Montage und Abnahmen erforderlichen Vorrichtungen und
Bedarfsgegenstände;
d. Heizungen, Beleuchtung und Betriebskraft einschließlich der erfor-
derlichen Anschlüsse;
e. für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Materialien, Werkzeuge,
geeignete insbesondere trockene und verschließbare Räume in unmit-
telbarer Nähe der Arbeitsstelle;
f. für den Aufenthalt der Fachkräfte geeignete verschließ- und heizbare
Räume, nebst Beleuchtung und sanitärer Einrichtungen;
g. Schadenersatz für durch Diebstahl entwendete Werkzeuge und per-
sönliches Eigentum der Fachkräfte;
h. sachgemäße Lagerung der eingesandten Teile auf dem Bauplatz
und Haftung für etwaige Verluste. Die Fachkräfte des Lieferanten 
sind von diesem selbst in der Berufsgenossenschaft versichert. Für
das vom Besteller bereitgestellte Personal obliegen diesem die Ver-
sicherungspflichten selbst.
i. Das Personal des Lieferanten ist berechtigt, das Telefon bzw. das
Faxgerät des Bestellers auf dessen Kosten für dringende Kommuni-
kation mit dem Lieferanten/den Zulieferern zu benutzen.
2. Bei Beginn der Montage müssen alle erforderlichen Montageteile
und Hilfsmittel an Ort und Stelle zur Verfügung stehen und alle not-
wendigen Vorarbeiten fertiggestellt sein, damit die Montage ohne
Verzögerung begonnen und durchgeführt werden kann.

VI. Lieferfrist
1. Alle vom Lieferanten gemachten Angaben über die Zeitdauer der
Arbeiten sind nur annähernd maßgebend. Die Einhaltung einer den-
noch ausnahmsweise fest vereinbarten Lieferfrist setzt jedoch voraus,
dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen uns und
dem Besteller geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden
Verpflichtungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, verlängert sich die
Lieferzeit angemessen.
2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger
und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ver-
sandbereitschaft mitgeteilt ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat,
ist - soweit die Abnahme nicht aus berechtigten Gründen verweigert
worden ist - der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung
der Abnahmebereitschaft.
4. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit zurückzuführen auf höhere
Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, auf ähnliche Ereignisse,
wie z.B. Streik, Aussperrung oder sonstige außerhalb unseres Ein-
flussbereichs liegende Ereignisse, wie z.B. eine durch uns nicht zu
vertretende Verzögerung des Erhalts staatlicher Genehmigungen, ver-
längert sich die Lieferfrist angemessen. Dies gilt auch im Falle eines
bereits vorliegenden Verzuges. Beginn und Ende derartiger Ereignisse
werden wir dem Besteller baldmöglichst mitteilen.
5. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus
Gründen verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm
die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet, insbeson-
dere für Wartezeit, und für weitere erforderliche Reisen der Fachkräfte,
auch dann, wenn die Arbeiten pauschal übernommen wurden oder zu
Lasten des Lieferanten gehen. Sofern bei Pauschalmontagen Montage-
verzögerungen und/oder Mehraufwendungen entstehen, die nicht durch
das Verschulden des Lieferanten verursacht worden sind (z.B. Minder-
gestellung von Fach- und Hilfskräften), hat der Besteller die hierdurch
anfallenden Mehrkosten zu tragen. Die Berechnung erfolgt auf der
Basis unseres zum Zeitpunkt der Montage gültigen Preisverzeichnisses.
Wenn der Besteller mit Einverständnis des Lieferanten dessen Mon-
tagepersonal Materialien und Hilfskräfte zur Verfügung stellt, deren
Kosten zu Lasten des Lieferanten gehen, so ist eine genaue Aufstellung
hierüber vom Montagepersonal zu bestätigen. Nur solche Belege können
bei einer späteren Verrechnung anerkannt werden. Die Geltendmachung
weiteren Schadenersatzes bleibt vorbehalten.
Das gleiche gilt, wenn der Besteller ein Akkreditiv nicht bis zum ver-
einbarten Termin eröffnet.
6. Wir behalten uns vor, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer
angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfü-
gen und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

VII. Lieferverzögerungen, Unmöglichkeit
1. Der Besteller kann bei teilweiser Unmöglichkeit nur vom Vertrag
zurücktreten, wenn die Teilleistung nachweisbar für den Besteller ohne
Interesse ist. Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den auf die
Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Im Übrigen gilt
Abschnitt X.
Tritt Unmöglichkeit oder Unvermögen während des Annahme-verzuges
oder durch Verschulden des Bestellers ein, bleibt er zur Gegenleistung
verpflichtet.
2. Ist die Unmöglichkeit von keinem Vertragspartner zu vertreten, so
haben wir Anspruch auf einen unserer geleisteten Arbeit entsprechen-
den Teil der Vergütung.
3. Kommen wir in Verzug, haften wir nach den gesetzlichen Bestimm-
ungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht.  

Ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzu-
rechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden
grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schaden-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt. 
4. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der
von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die
Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt. 
5. Im  Übrigen haften wir im Falle des Lieferverzugs für jede volle
Woche der Verspätung im Rahmen einer pauschalierten Verzugsent-
schädigung in Höhe von 0,5% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht
mehr als 5% des Lieferwertes.
6. Der Besteller ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum
Rücktritt berechtigt, wenn - unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Ausnahmefälle - eine uns während unseres Verzuges gesetzte ange-
messene Frist zur Leistungserbringung fruchtlos verstreicht.
7. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich
nach Abschnitt X.

VIII. Abnahme
1. Unsere Produkte gelten 2 Wochen nach unserer Meldung der Ab-
nahmebereitschaft als abgenommen, es sei denn der Besteller rügt
schriftlich innerhalb dieses Zeitraums bestehende wesentliche Mängel.
2. Zur Abnahmeverweigerung ist der Besteller nur berechtigt, sofern
der Mangel den gewöhnlichen und/oder den vertraglich vorausgesetzten
Gebrauch des Werkes und/oder dessen Wert aufhebt oder erheblich
mindert. Sofern das Werk mit Mängeln behaftet ist, die nicht zur Ab-
nahmeverweigerung berechtigen, hat die Abnahme unter dem Vorbe-
halt der Mangelbeseitigung zu erfolgen.
3. Abnahmeverweigerungen, Widersprüche gegen die Abnahme oder
Vorbehalte gegen die Abnahme müssen unverzüglich schriftlich, unter
Angabe und Beschreibung des gerügten Mangels, erfolgen.

IX. Gewährleistung
l. Bei Sach- und Rechtsmängeln leisten wir Gewähr wie folgt:
Sachmängel
a. Nach unserem Ermessen liefern wir neu oder bessern alle
Leistungen nach, die sich nachweisbar infolge eines vor dem
Gefahrübergang gemäß Ziffer III. dieser AGB liegenden Umstandes
als mangelbehaftet herausstellen.
Der Besteller hat Sachmängel unverzüglich zu rügen und schriftlich
unter Angabe und Beschreibung des gerügten Mangels zu melden. Im
Austauschverfahren ersetzte Teile werden unser Eigentum.
b. Mängelansprüche bestehen nicht bei einer unerheblichen
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürli-cher Abnutzung oder
Schäden, die nach dem Gebrauchsüber-gang infolge fehlerhafter, un-
sachgemäßer oder nachlässiger Behandlung, fehlerhafter Montage oder
Bedienung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes, chemischer,
elektro-chemischer und elektrischer Einflüsse oder die aufgrund be-
sonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vor-
ausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern.
Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
c. Um die uns nach billigem Ermessen als notwendig erscheinende
Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung vornehmen zu können, muss uns
der Besteller die erforderliche Zeit und Gelegenheit geben, sonst sind
wir von der Haftung und der Gewährleistung für die daraus entstehen-
den Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Be-
triebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden,
wobei wir sofort zu verständigen sind, hat der Besteller das Recht, den
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.
d. Ist die Beanstandung berechtigt, tragen wir die unmittelbaren Kosten
der Nachbesserung bzw. bei Ersatzlieferung die Kosten des Ersatz-
stückes sowie dessen Versandkosten. Bei Liefer-/Montageorten außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland sind die insgesamt von uns zu
tragenden Kosten begrenzt auf die Höhe des Auftragswertes.
e. In Fällen schuldhafter Mitverursachung der Mängel durch den Be-
steller, insbesondere aufgrund der Nichtbeachtung seiner Schadens-
vermeidungs- und Minderungspflicht, haben wir nach Nachbesserung
einen der Mitverursachung des Bestellers entsprechenden Schaden-
ersatzanspruch.
f. Der Besteller hat nach seiner Wahl ein Recht zum Rücktritt vom
Vertrag, wenn - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle
- eine uns gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder
Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreicht. Liegt
nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein
Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung
des Vertragsprei-ses bleibt ansonsten ausgeschlossen. Für Montagen,
Reparaturen und sonstige Dienstleistungen gilt statt Abschnitt IX. 1.f.
der Abschnitt XIV.9.
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Rechtsmängel
g. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes innerhalb der in
Abschnitt XIII. genannten Fristen zur Verletzung von gewerblichen
Schutzrechten oder Urheberrechten, verschaffen wir grundsätzlich
dem Besteller das Recht zum weiteren Gebrauch oder modifizieren
den Liefergegenstand derart, dass die Schutzrechtsverletzung nicht
mehr besteht.
Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in ange-
messener Frist nicht möglich, sind die Parteien zum Rücktritt berechtigt.
Innerhalb der Fristen werden wir den Besteller von unbestrittenen
oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutz-
rechtsinhaber freistellen.
h. Die Gewährleistung bei Rechtsmängeln aus Abschnitt IX.1.g. ist
vorbehaltlich Abschnitt X für den Fall der Schutz- oder Urheberrechts-
verletzung abschließend.
Sie besteht nur, wenn
- der Besteller uns unverzüglich schriftlich unter Angabe und
Beschreibung der geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsver-
letzungen unterrichtet,
- der Besteller uns in angemessenem Umfang bei der Abwehr der gel-
tend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. uns die Durchführung der
Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt IX.1.g. ermöglicht,
- uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher
Regelungen vorbehalten bleiben,
- der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht,
- die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der
Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer
nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.
2. Alle weiteren Ansprüche aus Gewährleistung (insbesondere auf
Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden
sind) bestimmen sich ausschließlich nach den Abschnitten X und XIV.9.

X. Haftung
1. Wir haften, auch im Falle von Schäden wegen Pflichtverletzungen
bei Vertragsverhandlungen, unabhängig aus welchem Rechtsgrund,
(insbesondere auch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegen-
stand selbst entstanden sind) nur bei:
- Vorsatz,
- schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
- grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender
Angestellter,
- schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
- Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir
garantiert haben,
- Mängeln, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen zu haften ist.
2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei
grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter so wie bei leichter
Fahrlässigkeit. Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den
vertragstypischen, vernünftigerweise vorher-sehbaren Schaden
beschränkt.
3. Unsere Haftung für die Vernichtung von Daten beschränkt sich auf
den Kostenaufwand, der zu ihrer Rekonstruktion erforderlich wäre,
wenn diese Daten durch den Besteller ordnungsgemäß gesichert worden
wären.
4. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird
oder wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben, ist
unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt
5. Eine weitere Haftung - aus welchen Rechtsgründen auch immer -,
insbesondere auch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegen-
stand selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen.

XI. Versicherungsvertragliche Ansprüche
Soweit wir bezüglich des Liefergegenstandes als Mitversicherter un-
mittelbar Ansprüche gegen den Versicherer des Bestellers haben, erteilt
der Besteller uns bereits jetzt seine Zustimmung zur Geltendmachung
dieser Ansprüche.

XII. Software
1. Für im Lieferumfang enthaltene Softwareprodukte anderer Anbieter
gelten deren Allgemeine Geschäftsbedingungen vorrangig. Sollten diese
nicht vorliegen, lassen wir sie dem Besteller auf Anfrage zukommen.
2. Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen anderer
Anbieter gelten unsere Bedingungen.
3. Der Besteller erhält an unseren Softwareprodukten auf Dauer ein
einfaches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht. Die Vergabe von
Unterlizenzen ist nicht zulässig.
4. Wir sind zur Überlassung des dem Softwareprodukt zugrunde liegen-
den Quellcodes  nicht verpflichtet.
5. Der Besteller darf unsere Softwareprodukte nur im gesetzlich zuläs-
sigen Umfang bearbeiten. Der Besteller darf Hersteller-angaben - ins-
besondere Copyright-Vermerke - weder entfernen noch ohne unsere
vorherige schriftliche Zustimmung verändern.

XIII. Verjährung
1. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten (Verjährungsfrist). Dies
gilt nicht, soweit das Gesetz §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerk und
Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a.
Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in
Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unse-
rerseits und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzli-
chen Regelungen über Ablaufhem-mung, Hemmung und Neubeginn
der Fristen bleiben unberührt. 
2. Soweit dem Besteller nach Abschnitt X Schadensersatzansprüche
zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelgewährleist-
ungsansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß vorstehendem Abs.
1. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz
gelten die gesetzlichen Verjährungsvor-schriften. 

XIV. Montagen, Reparaturen und sonstige Dienstleistungen
Für Montagen, Reparaturen und sonstige Dienstleistungen gilt 
ergänzend:
1. Der Besteller hat unser Personal auf seine Kosten über bestehende
Sicherheitsvorschriften und Gefahren zu unterrichten und alle zum
Schutz von Personen und Sachen am Arbeitsplatz notwendigen Maß-
nahmen zu treffen.
2. Der Besteller hat unser Personal bei der Durchführung der Arbeiten
auf seine Kosten im erforderlichen Umfang zu unterstützen und ver-
traglich erforderliche Hilfeleistungen zu erbringen, wie etwa Vorbereitung
der Baustelle, Gestellung von Werk- und Hebezeugen, Gestellung von
Wasser und Elektrizität, etc.
3. Die Hilfeleistung des Bestellers muss gewährleisten, dass unsere
Arbeiten sofort nach Ankunft unseres Personals begonnen und ohne
Verzögerung bis zur Abnahme durchgeführt werden können.
4. Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so sind wir berechtigt,
jedoch nicht verpflichtet, die dem Besteller obliegenden Handlungen
an seiner Stelle und auf seine Kosten vorzu-nehmen.
5. Kann eine Reparatur aus von uns nicht zu vertretenden Gründen
nicht durchgeführt werden, sind von uns bereits erbrachte Leistungen
sowie entstandener Aufwand durch den Besteller auszugleichen.
6. Im Austauschverfahren ersetzte Teile werden unser Eigentum.
7. Ist die Leistung vor Abnahme ohne unser Verschulden untergegangen
oder verschlechtert worden, so hat uns der Besteller den Preis, abzüg-
lich ersparter Aufwendungen, zu erstatten.
8. Nur schriftlich von uns bestätigte Reparaturfristen sind verbindlich.
9. Bei Montagen, Reparaturen und sonstigen Dienstleistungen ist der
Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zur Minderung
berechtigt, wenn - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahme-
fälle - eine uns während unseres Verzuges gesetzte angemessene
Frist zur Leistungserbringung fruchtlos verstreicht. Das Minderungs-
recht besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Mängel-
beseitigung. Zum Rücktritt ist der Besteller nur berechtigt, wenn die
Reparatur trotz der Minderung für den Besteller nachweisbar ohne
Interesse ist.

XV. Allgemeines
1. Beim Verkauf von gebrauchten Waren wird, soweit wir nicht gesetz-
lich zwingend haften, jede Gewährleistung unsererseits ausgeschlossen.
2. Alle Steuern, Gebühren und Abgaben im Zusammenhang mit der
Leistung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat der Besteller
zu tragen und gegebenenfalls an uns zu erstatten.
3. Personenbezogene Daten werden von uns unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften gespeichert.
4. Wir erstatten keine Rücktransportkosten der Verpackung.
5. Der Besteller hat auf seine Kosten die für seine Verwendung der
Produkte erforderlichen Genehmigungen und/oder Ex- und Import-
papiere zu beschaffen.
6. Leistungs- und Erfüllungsort für Verpflichtungen des Bestellers uns
gegenüber ist Dormagen.
7. Sollten einzelne Bedingungen dieser Geschäftsbedingungen oder
des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, blei-
ben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt.
8. Für auf der Anlage hergestellte und verarbeitete Produkte werden 
keinerlei Garantien übernommen. Dies gilt auch für deren Eigenschaften,
Aussehen und Verarbeitbarkeit.
Für die geeignete Auswahl der Rohstoffe und Substrate ist ausschließ-
lich der Besteller verantwortlich.

XVI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
1. Gerichtsstand bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden
Streitigkeiten ist an unserem Hauptsitz. Klageerhebung am gesetzlichen
Gerichtsstand des Bestellers behalten wir uns vor.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss
aller Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG). 
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